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RS OGH 1995/10/30 2Ob552/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1995

Norm

ABGB §824

Rechtssatz

Bei einem redlichen Erbschaftsbesitzer besteht für Geld oder sonstige Sachen, die mit den Mitteln der Verlassenschaft

erworben wurden, soweit sie noch vorhanden sind, bloß eine schuldrechtliche Herausgabepflicht.

Entscheidungstexte

2 Ob 552/94
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